
Institut für Soziologie Sommersemester 2010
Prof. Dr. Werner Meinefeld Sprechstunde: Dienstag, 15-16 Uhr

Statistische Analyseverfahren II:
Multivariate Analyseverfahren – Schätz- und Testverfahren – Korrelation und Regression II

Montag, 14.15 – 15.45 Uhr, und Donnerstag, 12.15 – 13.45 Uhr
Kollegienhaus, Raum 1.011

Es handelt sich um die Fortsetzung des im Wintersemester begonnenen Statistik-Kurses. Eine Teil-
nahme ist nur für Studierende mit Kenntnissen in deskriptiver Statistik sinnvoll. Der Nachweis einer
erfolgreichen Teilnahme an Statistik II ist Teil der studienbegleitenden Zwischenprüfung. Die hierzu
erforderliche Bescheinigung wird nach Bestehen einer zweistündigen Klausur ausgestellt.

Inhaltsübersicht

1. Kausalität und multivariate Analyse

2. Auswahlverfahren, Stichprobentheorie und Normalverteilung

3. Schätzverfahren

4. Testverfahren

5. Korrelations- und Regressionsanalyse II

Der Veranstaltung liegt das folgende Skript zugrunde:
W. Meinefeld, Statistische Analyseverfahren II

Zur Vertiefung sei auf folgende Literatur  verwiesen (alle Bände stehen im Lesesaal der Institutsbiblio-
thek unter „Df“):
G.W. Bohrnstedt/D.Knoke, Statistics for Social Data Analysis, Itaska 1982
J. Bortz, Statistik. Für Sozialwissenschaftler, Berlin u.a. 1989
A. Fields, Discovering Statistics Using SPSS, 2009 
S.-M. Kühnel/D. Krebs, Statistik für die Sozialwissenschaften. Grundlagen, Methoden, Anwendungen,

Reinbek 2001
J.H. Mueller/K.F. Schuessler/H.L.Costner, Statistical Reasoning in Sociology, Boston 1977
P. Neurath, Grundbegriffe und Rechenmethoden der Statistik für Soziologen, in: R. König (Hrsg.),

Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band 3b, 1974
vielleicht auch: L.Gonick & W.Smith, Statistik in Cartoons, München 2009

__________________________

Tutorien zur Statistik II
Begleitend zur Vorlesung werden drei Tutorien angeboten, in denen die Möglichkeit zur Vertiefung des
Stoffes besteht:
I: Andreas Fischer: Di 14.15 – 15.45, Kollegienhaus 1.012
II: Christina Koffler Di 12.15 – 13.45, Kollegienhaus 0.011
III: Julia Ruoff Mi 14.15 – 15.45, Kollegienhaus 1.021 
IV: Michaela Speiser Mo 10.15 – 11.45, Kollegienhaus 0.015
Voraussichtliche Termine in den Kalenderwochen 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27

__________________________



Gern gestellte Fragen zur Vorlesung „Statistische Analyseverfahren I und II”

Diese Hinweise regeln v.a. die vorlesungsspezifischen Teilnahmebedingungen. Für alle Fragen, die die BA-
Prüfungsordnung betreffen, sei auf die geltende Prüfungsordnung verwiesen – meine Hinweise in dieser Richtung
stehen unter Irrtumsvorbehalt!
Bitte informieren Sie sich daher selber über:
1. die allgemeine Prüfungsordnung:

http://www.uni-erlangen.de/universitaet/organisation/recht/studiensatzungen/PHIL1/StuO_PrO_Allg_%20BA
_%20Phil.pdf

2. die besonderen Regeln für das Fach „Soziologie”
http://www.uni-erlangen.de/universitaet/organisation/recht/studiensatzungen/PHIL1/FachStuO_PrO_Soziol.pdf

3. über Anmeldung, Rücktritt, Erkrankung, Wiederholungsprüfung (mit sehr strikten Regeln!):
http://www.uni-erlangen.de/einrichtungen/pruefungsamt/phil/Bachelor_of_Arts/faqs/index.shtml

––––––––––––––––––––––––––––––––

Sind die beiden Termine (Montag und Donnerstag) alternativ? Wann ist die Vorlesung, wann die Übung?
Die Veranstaltung ist vierstündig, die Termine sind also nicht alternativ. 
Es gibt keine feste zeitliche Zuordnung von Vorlesung und Übung: Je nach inhaltlichem Erfordernis werden
Übungsteile in die Vorlesung aufgenommen

Muss ich mich zur Statistik-Vorlesung bzw. zu den Klausuren anmelden?
S Eine Anmeldung zur Vorlesung ist erbeten; sie dient als Basis für E-Mail-Kommunikation und für die An-

fertigung von Kopien . Die Anmeldung erfolgt über „MeinCampus” (siehe die Homepage des Instituts für
Soziologie, KommVor).

S Die Anmeldung zur Teilnahme an den Klausuren erfolgt vom 31.05. bis 18.06.2010 (12.00Uhr) über „MeinCam-
pus” und ist obligatorisch: Ohne Anmeldung keine Klausur! 

S Studierende, die sich über „MeinCampus” nicht anmelden können (z.B. Magisterstudierende) müssen sich per
E-Mail bei mir anmelden. 

S Von der Anmeldung können Sie bis zu drei Tage vor der Klausur zurücktreten, indem Sie sich aus der Liste in
„MeinCampus” wieder austragen. (Beachten Sie aber bitte, daß Sie die Prüfungsleistungen in einer begrenzten
Semesterzahl erbringen müssen.)

S Wer erst zur Nachklausur als Erstversuch antritt, kann sich nicht über MeinCampus anmelden. In diesem Fall
müssen Sie sich 14 Tage vor dem Termin der Nachklausur (s. Download zur Veranstaltung) per E-Mail bei mir
anmelden.

Besteht Anwesenheitspflicht während der Vorlesungen?
Nein. Für ein Bestehen der Klausuren hat sich die Anwesenheit i.d.R. aber nicht als hinderlich erwiesen.

Was muss ich tun, um die Klausuren zu bestehen?
Kommen Sie zur Vorlesung – konzentrieren Sie sich während der Vorlesung auf das Vorgetragene und beschränken
Sie Ihre Kommunikation mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen auf die Zeit vor und nach der Vorlesung
– bereiten Sie sich auf die einzelnen Sitzungen vor und bereiten Sie sie nach – lösen Sie die Übungsaufgaben. 
Nehmen Sie die Statistik von Anfang an ernst und geben Sie sich nicht der Hoffnung/Erwartung/Selbstverpflichtung
hin, Sie würden den Stoff lieber und besser erst kurz vor der Klausur oder gar erst in der vorlesungsfreien Zeit in
Ruhe selber erarbeiten, um dann nur zur Wiederholungsklausur anzutreten. Dies stellt eine der beliebtesten
Selbsttäuschungen dar, die sowohl den kumulativen Charakter der Statistik als auch die Grenzen des Geistes und
die Unwilligkeit des Fleisches verkennt: in der Vorlesung reißt Ihnen zu schnell der Faden, wenn Sie nicht von
Stunde zu Stunde aktiv etwas für Ihr Verständnis tun – der Aufwand eines Lern-Gewaltaktes ist insgesamt
wesentlich größer, als wenn Sie kontinuierlich mitarbeiten, die Erfolgsbilanz dieser Strategie aber ist nachweislich
miserabel.

Sind beide Statistik-Scheine verpflichtend?
Studierende, die nach dem SS 2007 ihr Studium aufgenommen haben, müssen die Leistungsnachweise in Statistik
I und Statistik II erbringen.

Welche Prüfungsleistungen werden in Statistik I und II verlangt?
Der Prüfungsstoff bezieht sich auf die in den Vorlesungen behandelten Themen. In jeder der beiden Vorlesungen
wird je eine Klausur geschrieben. Für ein Bestehen der Klausuren sind jeweils mindestens 50% der Punktzahl zu
erreichen.



Was ist, wenn ich eine Klausur nicht bestanden habe?
Zu Beginn des jeweils nachfolgenden Semesters wird eine Wiederholungsklausur geschrieben, an der Sie laut
Prüfungsordnung teilnehmen müssen, wenn Sie die vorgängige Klausur nicht bestanden haben. Eine Abmeldung
von der Wiederholungsklausur ist nicht möglich. Ort und Zeit der Wiederholungsklausur werden am Schwarzen
Brett und auf der Homepage des Instituts (i.d.R. bei den Klausurergebnissen) bekanntgegeben. Zur Wiederholungs-
klausur werden Sie automatisch vom Prüfungsamt angemeldet, so daß eine Nichtteilnahme zu einem erneuten
Nichtbestehen führt. 
Krankmeldungen sind – incl. Attest – direkt an das Prüfungsamt zu richten!

Wie oft kann ich eine Klausur wiederholen? 
Jede Prüfung kann (nach Bestehen der Grundlagen- und Orientierungsprüfung) zweimal wiederholt werden.

Kann ich zur Wiederholungsklausur antreten, wenn ich mich für die erste Klausur nicht angemeldet habe?
Nein: laut Prüfungsordnung können Sie an der „Wiederholungsklausur” nur teilnehmen, wenn Sie zur ersten
Klausur angemeldet waren (Für Ausnahmen – wie z.B. Krankheit – siehe die Informationen des Prüfungsamtes.)

Werden Statistik-Scheine aus anderen Studiengängen anerkannt?
Die Statistik-Vorlesungen in Psychologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der Philosophischen
Fakultät sind inhaltlich unterschiedlich zugeschnitten. Daher gilt:
S „Import”: Der im Studiengang „Wirtschaftswissenschaften” erworbene Statistik-Schein wird für Statistik I in

Soziologie anerkannt. Die in der Psychologie erworbenen Statistik-Scheine werden für die Soziologie anerkannt.
Über die Anerkennung von Scheinen aus anderen als den genannten Studiengängen für die Soziologie muss
jeweils individuell entschieden werden. Dazu sind die Scheine und die in den Veranstaltungen behandelten
Inhalte in der Studienberatung vorzulegen.

S „Export”: Wollen Sie Ihre Leistungen aus der Soziologie-Statistik für den Statistik-Schein im Studiengang
„Wirtschaftswissenschaften” anerkannt bekommen, müssen Sie sowohl den Statistik I- als auch den Statistik II-
Schein in Soziologie erwerben.


